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Das Landratsamt Starnberg erlässt aufgrund von
§ 51 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, Abs. 2 und § 52 des 
Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushalts (Was-
serhaushaltsgesetz – WHG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 31. Juli 2009 (BGBl. I
S. 2585), zuletzt geändert durch Art. 2 des Geset-
zes vom 15.11.2014 (BGBl I S. 1724), i.V.m. Art. 31 
Abs. 2, Art. 63 Abs. 1 des Bayerischen Wasser-
gesetzes (BayWG) in der Fassung der Be kannt-
machung vom 25. Februar 2010 (GVBl S. 66, ber. 
S. 130), zuletzt geändert durch § 1 Nr. 363 der 
Verordnung vom 22. Juli 2014 (GVBl S. 286) zur 
Anpassung des Landesrechts an die geltende Ge-
schäftsverteilung, folgende
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V E R O R D N U N G

§ 1 Allgemeines

Zur Reinhaltung und zur Sicherung der Wasserver-
sorgung für die Außenstelle Rothenfeld der JVA 
Landsberg am Lech wird in der Gemeinde An-
dechs das in § 2 näher umschriebene Wasser-
schutzgebiet für den Tiefbrunnen Rothenfeld auf 
Fl.-Nr. 2090/3, Gemarkung Erling, festgesetzt. Für 
dieses Gebiet werden die Anordnungen nach
§§ 3 bis 7 erlassen.

§ 2 Schutzgebiet

(1) Das Schutzgebiet besteht aus
1 Fassungsbereich (Zone W I)
1 engeren Schutzzone (Zone W II)
1 weiteren Schutzzone (Zone W III).

(2) Die Grenzen des Schutzgebietes und der ein-
zelnen Schutzzonen sind in dem im Anhang 
(Anlage 1) veröffentlichten Lageplan vom 
20.10.2015 im Maßstab = 1 : 5.000 eingetra-
gen, der Bestandteil dieser Verordnung ist. Für 
die genaue Grenzziehung ist der Lageplan im 
Maßstab = 1 : 5.000 maßgebend, der im Land-
ratsamt Starnberg sowie in der Gemeinde An-
dechs niedergelegt ist; er kann dort während 
der Dienststunden eingesehen werden. Die ge-
naue Grenze der Schutzzone verläuft auf der 
jeweils gekennzeichneten Grundstücksgrenze 
oder, wenn die Schutzzonengrenze ein Grund-
stück schneidet, auf der der Fassung näheren 
Kante der gekennzeichneten Linie.

(3) Veränderungen der Grenzen oder der Bezeich-
nungen der im Schutzgebiet gelegenen Grund-
stücke berühren die festgesetzten Grenzen der 
Schutzzonen nicht.

(4) Der Fassungsbereich ist durch eine Umzäu-
nung, die engere Schutzzone und die weitere 
Schutzzone sind, soweit erforderlich, in der Na-
tur in geeigneter Weise kenntlich gemacht.

in der weiteren Schutzzone in der engeren
Schutzzone

entspricht Zone III II

1. bei Eingriffen in den Untergrund (ausgenommen in Verbindung mit den nach Nrn. 2 bis 5 

zugelassenen Maßnahmen)

1.1 Aufschlüsse oder Veränderungen der 
Erdoberfl äche, auch wenn Grundwasser 
nicht aufgedeckt wird, vorzunehmen oder zu 
erweitern; insbesondere Fischteiche, Kies-, 
Sand- und Tongruben, Steinbrüche, 
Übertagebergbau und Torfstiche

nur zulässig, wenn die 
Schutzfunktion der 
Grundwasserabdeckung hier-
durch nicht wesentlich gemin-
dert wird

verboten, ausge-
nommen Boden-
bearbeitung im 
Rahmen der ord-
nungsgemäßen 
land- und forst-
wirtschaftlichen 
Nutzung

1.2 Wiederverfüllung von Erdaufschlüssen, Bau-
gruben und Leitungsgräben sowie Gelände-
auffüllungen

nur zulässig
 - mit dem ursprünglichen 

Erdaushub im Zuge von 
Baumaßnahmen

und
 - sofern die Bodenaufl age wie-

derhergestellt wird

verboten

1.3 Leitungen verlegen oder erneuern (ohne 
Nrn. 2.1, 3.7)

--- verboten

1.4 Durchführung von Bohrungen nur zulässig für Bodenuntersuchungen bis zu 1 m Tiefe

1.5 Untertage-Bergbau, Tunnelbauten verboten

2. bei Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (siehe Anlage 2, Ziffer 1)

2.1 Rohrleitungsanlagen zum Befördern von 
wassergefährdenden Stoffen im Sinne des
§ 20 UVPG i.V.m. Nr. 19.3 der Anlage 1 zum 
UVPG sowie § 2 Abs. 2 der Verordnung 
über Rohrfernleitungsanlagen zu errichten 
oder zu erweitern

verboten

2.2 Anlagen nach § 62 Abs. 1 WHG zum Um-
gang mit wassergefährdenden Stoffen zu er-
richten oder zu erweitern

nur zulässig entsprechend An-
lage 2, Ziffer 2, für Anlagen, 
wie sie im Rahmen von Haus-
halt und Landwirtschaft (max.
1 Jahresbedarf) üblich sind

verboten

2.3 Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 
nach § 62 Abs. 3 WHG außerhalb von An-
lagen nach Nr. 2.2 (siehe Anlage 2, Ziffer 3)

nur zulässig für die kurzfristige 
(wenige Tage) Lagerung von 
Stoffen bis Wassergefährdungs-
klasse 2 in dafür geeigneten, 
dichten Transportbehältern bis 
zu je 50 Liter

verboten

2.4 Abfall i.S.d. Abfallgesetze und bergbauliche 
Rückstände abzulagern (Die Behandlung und 
Lagerung von Abfällen fällt unter Nr. 2.2 und 
Nr. 2.3)

verboten

2.5 Genehmigungspfl ichtiger Umgang mit radio-
aktiven Stoffen im Sinne des Atomgeset zes 
und der Strahlenschutz verordnung

verboten

§ 3 Verbotene oder nur beschränkt zulässige Handlungen

(1) Es sind

◆ Sitzung des Sozialausschusses am 11.11.2015

Die nächste Sitzung des Sozialausschusses des 
Landkreises Starnberg fi ndet statt am

Mittwoch, 11.11.2015 um 14:30 Uhr

Gemeinnützige Gesellschaft für Hospiz- und 

Palliativ-Wirken mbH

Refugium Beringerpark, 

Beringerweg 26

82327 Tutzing

Fortsetzung nächste Seite >>>
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Eltern paare, Jugendliche und Kinder: 
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Moosstraße 5 • 82319 Starnberg

Kinder-, Jugend- und
Familienberatungsstelle
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3. bei Abwasserbeseitigung und Abwasseranlagen

3.1 Abwasserbehandlungsanlagen zu errichten 
oder zu erweitern einschließlich 
Kleinkläranlagen

nur Kleinkläranlagen mit biologi-
scher Reinigungsstufe zulässig

 - für Klärbecken und -gruben in 
monolithischer Bauweise,

 - für Teichanlagen und 
Pfl anzenbeete mit künstlicher 
Sohleabdichtung

wenn die Dichtheit und Standsi-
cher heit durch geeignete Kon-
zep tion, Bauausführung und 
Bauabnahme sichergestellt ist

verboten

3.2 Regen- oder Mischwasserentlastungsbau-
werke zu errichten oder zu erweitern

--- verboten

3.3 Trockenaborte --- verboten

3.4 Ausbringen von Abwasser verboten, ausgenommen gerei-
nigtes Abwasser aus dem Ab-
lauf von Kleinkläranlagen zu-
sammen mit Gülle oder Jauche 
zur landwirtschaftlichen Ver-
wer tung

verboten

3.5 Anlagen zur
 - Versickerung von Abwasser

oder

 - Einleitung oder Versickerung von Kühlwasser 
oder Wasser aus Wärmepumpen ins 
Grundwasser

zu errichten oder zu erweitern

verboten

3.6 Anlagen zur Versickerung des von Dach fl ä-
chen abfl ießenden Wassers zu errichten 
oder zu erweitern (auf die Erlaubnis pfl ich-
tigkeit nach § 8 Abs. 1 WHG i.V.m. 
§ 1 NWFreiV wird hingewiesen)

--- verboten

3.7 Abwasserleitungen und zugehörige Anlagen 
zu errichten oder zu erweitern

nur zulässig zum Ableiten von 
Abwasser, wenn die Dichtheit 
der Entwässerungsanlagen vor 
Inbetriebnahme durch Druck-
probe nachgewiesen und wie-
derkehrend alle 5 Jahre durch 
Sichtprüfung und alle 10 Jahre 
durch Druckprobe oder anderes 
gleichwertiges Verfahren über-
prüft wird (Durchleiten von au-
ßerhalb des Wasserschutz ge-
biets gesammeltem Abwasser 
verboten)

verboten

4. bei Verkehrswegen, Plätzen mit besonderer Zweckbestimmung, Hausgärten, sonstigen 

Handlungen

4.1 Straßen, Wege und sonstige Verkehrs-
fl ächen zu errichten oder zu erweitern

 - nur zulässig für klassifi -
zierte Straßen, wenn die 
„Richtlinien für bautechnische 
Maßnahmen an Straßen in 
Wassergewinnungsgebieten 
(RiStWag)“ in der jeweils 
gel tenden Fassung beachtet 
werden

und

 - wie in Zone II

nur zulässig

-  für öffentliche 
Feld- und 
Waldwege, be-
schränkt-öffentli-
che Wege, 
Eigentümerwege 
und Privatwege

und

-  bei breitfl ächi-
gem Versickern 
des abfl ießenden 
Wassers

4.2 Eisenbahnanlagen zu errichten oder zu er-
weitern

verboten

4.3 wassergefährdende auswaschbare oder aus-
laugbare Materialien (z.B. Schlacke, Teer, 
Imprägniermittel, u.ä.) zum Straßen-, Wege- 
oder Wasserbau zu verwenden

verboten

4.4 Baustelleneinrichtungen, Baustoffl ager zu 
errichten oder zu erweitern

--- verboten

4.5 Bade- oder Zeltplätze einzurichten oder zu 
erweitern; Camping aller Art

nur zulässig mit Abwasserent-
sorgung über eine dichte Sam-
mel entwässerung unter Beach-
tung von Nr. 3.7

verboten

4.6 Sportanlagen zu errichten oder zu erweitern  - nur zulässig mit Abwasserent-
sorgung über eine dichte 
Sam melentwässerung unter 
Beachtung von Nr. 3.7

 - verboten für Tontauben-
schieß anlagen und Motor-
sport anlagen

verboten

4.7  Großveranstaltungen durchzuführen  - nur zulässig mit ordnungsge-
mäßer Abwasserentsorgung 
und ausreichenden, befestig-
ten Parkplätzen (wie z.B. bei 
Sportanlagen)

 - verboten für Gelände motor-
sport

verboten

4.8 Anwendung von Pfl anzenschutzmitteln auf 
Freilandfl ächen, die nicht land-, forstwirt-
schaftlich oder gärtnerisch genutzt werden 
(z.B. Verkehrswege, Rasenfl ächen, Fried-
höfe, Sportanlagen)

auf das grundsätzliche Verbot 
nach § 6 Abs. 2 Pfl anzen schutz-
gesetz wird hingewiesen

verboten

4.9 Düngen mit Stickstoffdüngern nur zulässig bei standort- und 
bedarfsgerechter Düngung

nur standort- und 
bedarfsgerechte 
Düngung mit Mi-
ne raldünger zuläs-
sig

5. bei baulichen Anlagen

5.1 bauliche Anlagen zu errichten oder zu er-
weitern

nur zulässig,

 - wenn kein häusliches oder 
gewerbliches Abwasser 
anfällt oder in eine dichte 
Sammelentwässerung einge-
leitet wird unter Beachtung 
von Nr. 3.7

und

 - wenn die Gründungssohle 
mindestens 2 m über dem 
höchsten Grundwasserstand 
liegt

verboten

5.2 Ausweisung neuer Baugebiete verboten

5.3 Stallungen zu errichten oder zu erweitern1 nur zulässig

entsprechend Anlage 2, Ziffer 4

verboten

5.4 Anlagen zum Lagern und Abfüllen von 
Jauche, Gülle, Silagesickersaft zu errichten 
oder zu erweitern1

nur zulässig mit Leckage erken-
nung oder gleichwertiger Kontroll-
möglichkeit der gesamten Anlage 
einschließlich Zuleitungen

verboten

5.5 ortsfeste Anlagen zur Gärfutterbereitung 
und zur Gärsubstratlagerung zu errichten 
oder zu erweitern1

nur zulässig mit Auffang be häl-
ter für Silagesickersaft, Behälter 
für Anlagen größer 150 m3 ent-
sprechend Nr. 5.4

verboten

6. bei landwirtschaftlichen, forstwirtschaftlichen und gärtnerischen Flächen nutzungen

6.1 Düngen mit Gülle, Jauche, Festmist, Gär-
rest aus Biogasanlagen und Festmist kom-
post

nur zulässig wie bei Nr. 6.2 verboten

6.2 Düngen mit sonstigen organischen und mi-
neralischen Stickstoffdüngern (ohne Nr. 6.3)

nur zulässig, wenn die Stickstoffdüngung in zeit- und 
bedarfsgerechten Gaben erfolgt

Insbesondere nicht zulässig:

 - auf abgeernteten Flächen ohne unmittelbar folgen-
den Zwischen – oder Hauptfruchtanbau; 

 - auf Grünland vom 15.11. bis 15.02. (ausgenom-
men Festmist in Zone III);

 - auf Ackerland vom 01.11. bis 15.02. (ausgenom-
men Festmist in Zone III);

 - auf Brachland;

6.3 Ausbringen oder Lagern von Klärschlamm, 
klärschlammhaltigen Düngemitteln, Fäkal-
schlamm oder Gärrest bzw. Kompost aus 
zentralen Bioabfallanlagen

verboten

6.4 ganzjährige Bodendeckung durch Zwischen- 
oder Hauptfrucht

erforderlich, soweit fruchtfolge- und witterungsbe-
dingt möglich.

Eine wegen der nachfolgenden Fruchtart unvermeid-
bare Winterfurche darf erst ab 15. Oktober erfolgen. 
Zwischenfrucht vor Mais darf erst ab 01. April einge-
arbeitet werden.

6.5 Lagern von Festmist, Sekundär rohstoff-
dünger oder Mineraldünger auf unbefestig-
ten Flächen

verboten, ausgenommen Kalk-
dünger; Mineraldünger und 
Schwarzkalk nur zulässig, so-
fern gegen Niederschlag dicht 
abgedeckt

verboten

6.6 Gärfutter- und Gärsubstratlagerung außer-
halb von ortsfesten Anlagen

nur zulässig in allseitig dichten 
Foliensilos bei Siliergut ohne 
Gärsafterwartung sowie Ballen-
silage

verboten

6.7 Beweidung, Freiland-, Koppel- und Pferch-
tier haltung

--- verboten

1  Es wird auf den Anhang 5 „Besondere Anforderungen an Anlagen zum Lagern und Abfüllen von Jauche, Gülle, Festmist, 
Silagesickersäften (JGS-Anlagen)“ der Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und über 
Fachbetriebe (Anlagenverordnung – VAwS) in der jeweils geltenden Fassung hingewiesen, der nähere Ausführungen zur 
baulichen Gestaltung (u.a. Leckageerkennung) enthält. Arbeitsblätter mit Musterplänen sind bei der ALB Bayern e.V. erhält-
lich (Arbeitsblatt Nr. 10.15.04 „Lagerung von Flüssigmist“, Nr. 10.15.07 „Lagerung von Festmist“, Nr. 10.09.01 „Flachsilos 
und Sickersaftableitung“).

Fortsetzung nächste Seite >>>
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6.8 Wildfutterplätze und Wildgatter zu errichten --- verboten

6.9 Anwendung von Pfl anzenschutzmitteln verboten, sofern nicht neben den Vorschriften des 
Pfl anzenschutzrechts auch die Gebrauchsan lei tun-
gen beachtet werden

6.10 Anwendung von Pfl anzenschutzmitteln aus 
Luftfahrzeugen oder zur Bodenentseuchung

verboten

6.11 landwirtschaftliche Dräne und zugehörige 
Vorfl utgräben anzulegen oder zu ändern

--- verboten

6.12 besondere Nutzungen im Sinne von
Anlage 2, Ziffer 5, neu anzulegen oder zu 
erweitern

--- verboten

6.13 Kahlschlag oder eine in der Wirkung gleich-
kommende Maßnahme (siehe Anlage 2, 
Ziffer 6)

nur zulässig
 - bis zu max. 5.000 m²;
 - bis zu max. 7.500 m² bei

umgehender Begründung zu 
standortgerechtem Misch-
wald;

 - bis zu max. 10.000 m² bei der 
Verjüngung lichtbedürftiger
Baumarten wie z.B. Ahorn, 
Esche

oder anderer Edellaubbestände 
und

bei umgehender Begründung;
 - bei Kalamitäten

nur zulässig

 - bis zu max. 
5.000 m²;

 - bei Kalamitäten

6.13a Rodung oder der Rodung gleichkommende 
Maßnahme

verboten verboten

6.14 Nasskonservierung von Rundholz --- verboten

(2) Das Landratsamt Starnberg hat eine Befreiung 
zu erteilen, soweit dies zur Vermeidung unzu-
mutbarer Beschränkungen des Eigentums er-
forderlich ist und hierdurch der Schutzzweck 
nicht gefährdet wird.

(3) Die Befreiung nach Absatz 1 ist widerrufl ich; 
sie kann mit Inhalts- und Nebenbestimmungen 
verbunden werden und bedarf der Schriftform.

(4) Im Falle des Widerrufs kann das Landratsamt 
Starnberg vom Grundstückseigentümer verlan-
gen, dass der frühere Zustand wiederherge-
stellt wird, sofern es das Wohl der Allgemein-
heit, insbesondere der Schutz der Wasser ver-
sorgung, erfordert.

§ 5 Beseitigung und Änderung bestehender 

Einrichtungen

(1) Die Eigentümer und Nutzungsberechtigten von 
Grundstücken innerhalb des Schutzgebiets ha-
ben die Beseitigung oder Änderung von Ein-
richtungen, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens 
dieser Verordnung bestehen und deren Be-
stand, Errichtung, Erweiterung oder Betrieb un-
ter die Verbote des § 3 fallen, auf Anordnung 
des Landratsamtes Starnberg zu dulden, sofern 
sie nicht schon nach anderen Vorschriften ver-
pfl ichtet sind, die Einrichtung zu beseitigen 
oder zu ändern.

(2) Für Maßnahmen nach Abs. 1 ist nach § 52 Abs. 4 
i.V.m. §§ 96 bis 98 WHG und Art. 57 BayWG 
Entschädigung zu leisten.

§ 6 Kennzeichnung des Schutzgebietes

Der Betreiber des Brunnens hat den Fassungs be-
reich gegen Betreten zu sichern und das Wasser-
schutzgebiet durch Aufstellen oder Anbringen von 
Hinweiszeichen kenntlich zu machen. Die Eigen-
tümer und Nutzungsberechtigten von Grund stü-
cken innerhalb des Schutzgebietes haben zu dul-
den, dass die Grenzen des Fassungsbereiches und 
der Schutzzonen durch Aufstellen oder Anbringen 
von Hinweiszeichen kenntlich gemacht werden.

§ 7 Kontrollmaßnahmen

(1) Die Eigentümer und Nutzungsberechtigten von 
Grundstücken innerhalb des Schutzgebietes 
haben Probenahmen von im Schutzgebiet zum 
Einsatz bestimmten Düngemitteln und Pfl an-
zen schutzmitteln durch Beauftragte des Land-

rat samtes Starnberg zur Kontrolle der Ein hal-
tung der Vorschriften dieser Verordnung zu dul-
den.

(2) Sie haben ferner die Entnahme von Boden-, 
Vegetations- und Wasserproben und die hierzu 
notwendigen Verrichtungen auf den Grund-
stücken im Wasserschutzgebiet durch Beauf-
tragte des Landratsamtes Starnberg zu dulden.

(3) Sie haben ferner das Betreten der Grundstücke 
durch Bedienstete des Trägers der öffentlichen 
Wasserversorgung, die durch diese Verordnung 
geschützt ist, oder der von ihm Beauftragten, 
zur Wahrnehmung der Eigenüber wachungs-
pfl ich ten gemäß § 3 der Verordnung zur Eigen-
überwachung von Wasserversorgungs- und 
Abwasseranlagen (Eigenüberwachungs ver ord-
nung – EÜV) in der jeweils geltenden Fassung 
zu gestatten, die hierzu erforderlichen Aus künf-
te zu erteilen und technische Ermittlungen und 
Prüfungen zu ermöglichen.

§ 8 Entschädigung und Ausgleich

(1) Soweit diese Verordnung oder eine auf Grund 
dieser Verordnung ergehende Anordnung das 
Eigentum unzumutbar beschränkt und diese 
Beschränkung nicht durch eine Befreiung nach 
§ 4 oder andere Maßnahmen vermieden oder 
ausgeglichen werden kann, ist nach § 52
Abs. 4 i.V.m. §§ 96 bis 98 WHG und Art. 57 
BayWG Entschädigung zu leisten.

(2) Soweit diese Verordnung oder eine auf Grund 
dieser Verordnung ergehende Anordnung er-
höhte Anforderungen festsetzt, die die ord-
nungsgemäße land- oder forstwirtschaftliche 
Nutzung einschränken oder Mehraufwen dun-
gen für den Bau und Betrieb land- oder forst-
wirtschaftlicher Betriebsanlagen zur Folge ha-
ben, ist für die dadurch verursachten wirt-
schaftlichen Nachteile ein angemessener Aus-
gleich nach Art. 32 i.V.m. Art. 57 BayWG zu 
leis ten, soweit nicht eine Entschädigungspfl icht 
nach § 52 Abs. 4 WHG besteht.

§ 9 Anlagen

Die Anlage 1 „Lageplan vom 20.10.2015 im 
Maßstab = 1 : 5.000“ sowie die Anlage 2 
„Maßgaben zu § 3 Abs. 1 Nrn. 2, 5 und 6 des 
Verbotskatalogs“ werden zum Bestandteil dieser 
Verordnung erklärt.

§ 10 Ordnungswidrigkeiten

Nach § 103 Abs. 1 Nr. 7a Buchst. a und Abs. 2 
WHG, Art. 74 Abs. 2 Nr. 1 BayWG kann mit Geld-
buße bis zu fünfzigtausend Euro belegt werden, 
wer vorsätzlich oder fahrlässig

1. einem Verbot bzw. ein Gebot nach § 3 Abs. 1 
und Abs. 2 zuwiderhandelt bzw. nicht beach-
tet,

2. eine nach § 4 ausnahmsweise zugelasse-
ne Handlung vornimmt, ohne die mit der 
Befreiung verbundenen Bedingungen oder 
Aufl agen zu befolgen,

3. Anordnungen oder Maßnahmen nach den 
§§ 5 und 7 nicht duldet.

§ 11 Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Be-
kannt machung im Amtsblatt für den Landkreis 
Starnberg in Kraft. Gleichzeitig tritt die Verordnung 
des Landratsamtes Starnberg über das Wasser-
schutzgebiet in den Gemarkungen Erling-Andechs 
und Machtlfi ng (Landkreis Starnberg) für die Was-
ser versorgung der Außenstelle Rothenfeld der 
Justizvollzugsanstalt Landsberg a. Lech vom 
30.09.1980 (bekannt gemacht im Amtsblatt für 
den Landkreis Starnberg Nr. 39 vom 16.10.1980) 
außer Kraft.

Starnberg, 20.10.2015

LANDRATSAMT STARNBERG

Karl Roth, Landrat

Anlage 2:

Maßgaben zu § 3 Abs. 1 Nrn. 2, 5 und 6 des 

Ver botskatalogs

1. Wassergefährdende Stoffe (zu Nr. 2)

 Es ist jeweils die aktuelle Fassung der „All-
gemeinen Verwaltungsvorschrift zum Wasser-
haushaltsgesetz über Einstufung wassergefähr-
dender Stoffe in Wassergefährdungsklassen 
(Verwaltungsvorschrift wassergefährdende 
Stoffe – VwVwS)“ zu beachten.
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Karl Roth, LandratStarnberg, den 20.10.2015

Kartenerstellung
Landratsamt Starnberg, Geo-Service
Kartengrundlage: Geofachdaten GeoLIS, DFK

«

Übersichtskarte: Maßstab i.O. 1:200.000

Geobasisdaten (c) Bayerische Vermessungsverwaltung (www.geodaten.bayern.de)
Geofachdaten (c) Landratsamt Starnberg (www.lk-starnberg.de/geolis)

Geographisches Landkreis Informationssystem Starnberg

zur Verordnung des Landratsamtes
Starnberg über das Wasserschutzgebiet
"WSG in den Gemarkungen Erling-Andechs und
Machtlfing (Landkreis Starnberg) für die Wasser-
versorgung der Außenstelle Rothenfeld der
Justizvollzugsanstalt Landsberg a.Lech"
vom 20.10.2015

Maßstab i.O. 1:5.000
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Meter

Wasserschutzzone I

Wasserschutzzone II

Wasserschutzzone III

Anlage 1: Schutzgebietskarte

Anlage 1: Lageplan vom 20.10.2015 im Maßstab = 1 : 5.000

(2) Im Fassungsbereich (Schutzzone W I) sind 
sämt liche unter den Nrn. 1 bis 6 (mit Ausnah-
me von Nr. 6.4) aufgeführten Handlungen ver-
boten. Die Festlegungen in Nr. 6.4 sind zu be-
achten. Das Betreten ist nur zulässig für Hand-
lungen im Rah men der Wassergewinnung und 
-ableitung durch Befugte des Trägers der öf-
fentlichen Wasser ver sor gung, die durch diese 
Verordnung geschützt ist, oder der von ihm Be-
auftragten.

(3) Die Verbote und Beschränkungen der Absätze 
1 und 2 gelten hinsichtlich der Nummern 3.6 
und 5.1 nicht für Handlungen im Rahmen der 
Wasser gewinnung und -ableitung des Trägers 

der öffentlichen Wasserversorgung, die durch 
diese Verord nung geschützt ist, oder der von 
ihm Beauf trag ten.

§ 4 Befreiungen

(1) Das Landratsamt Starnberg kann von den Ver-
boten, Beschränkungen, sowie Duldungs- und 
Handlungspfl ichten des § 3 eine Befreiung er-
teilen, wenn

1. der Schutzzweck nicht gefährdet wird oder

2. überwiegende Gründe des Wohls der All ge-
meinheit dies erfordern.

Fortsetzung nächste Seite >>>
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Amtsblatt für den Landkreis Starnberg

2. Anlagen zum Umgang mit wassergefähr-

denden Stoffen (zu Nr. 2.2)

 Im Fassungsbereich und in der engeren Schutz-
zone sind Anlagen zum Umgang mit wasserge-
fährdenden Stoffen nicht zulässig. In der weite-
ren Schutzzone III sind nur zulässig:

1. oberirdische Anlagen der Gefährdungs-
stufen A bis C, die in einem Auffangraum 
aufgestellt sind, sofern sie nicht doppel-
wandig ausgeführt und mit einem Leck an-
zeigegerät ausgerüstet sind; der Auffang-
raum muss das maximal in den Anlagen 
vor handene Volumen wassergefährdender 
Stoffe aufnehmen können;

2. unterirdische Anlagen der Gefährdungs-
stu fen A und B, die doppelwandig ausge-
führt und mit einem Leckanzeigegerät aus-
gerüstet sind.

Die Prüfpfl icht richtet sich nach der VAwS.

Unter Nr. 2.2 können auch Abfälle, z.B. im Zu-
sammenhang mit Kompostieranlagen oder 
Wert stoffhöfen fallen. An die Bereitstellung 
von Hausmüll aus privaten Haushalten zur re-
gelmäßigen Abholung (z.B. Mülltonnen) wer-
den keine besonderen Anforderungen gestellt.

3. Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 

außerhalb von Anlagen (zu Nr. 2.3)

Von der Nr. 2.3 sind nicht berührt:
 - Düngung, Anwendung von Pfl anzenschutz mit-

teln, etc., nach den Maßgaben der Nrn. 6.1, 6.2, 
6.5, 6.6 und 6.9,

 - Straßensalzung im Rahmen des Winterdienstes,
 - das Mitführen und Verwenden von Betriebs stof-

fen für Fahrzeuge und Maschinen,
 - Kleinmengen für den privaten Hausgebrauch,
 - Kompostierung im eigenen Garten.
Entsprechend VAwS werden an Abfüllplätze von 
Heizölverbraucheranlagen über die betrieblichen 
Anforderungen hinaus keine Anforderungen ge-
stellt.

4. Technische Anforderungen an Stallungen 

(zu Nr. 5.3)
Bei Gülle- bzw. Jauchekanälen ist zur jährlichen 
Dichtheitsprüfung eine Leckageerkennung für die 
Fugenbereiche entsprechend Anhang 5 Nr. 4.2 der 
VAwS vorzusehen.
Planbefestigte (geschlossene) Flächen, auf denen 
Kot und Harn anfallen, sind gemäß VAwS fl üssig-
keitsundurchlässig (Beton mit hohem Wasserein-
dringwiderstand) auszuführen und jährlich durch 
Sichtprüfung auf Undichtigkeiten zu kontrollieren.
Bei Güllesystemen ist der Stall in hydraulisch-be-
trieblich abtrennbare Abschnitte zu gliedern, die 
einzeln auf Dichtheit prüfbar und jederzeit reparier-
bar sind.
Der Speicherraum für Gülle bzw. Jauche sowie die 
Zuleitungen sind baulich so zu gliedern, dass eine 
Reparatur jederzeit möglich ist. Dies kann durch 
einen zweiten Lagerbehälter oder eine ausreichen-
de Speicherkapazität der Güllekanäle gewährleis-
tet werden. Hinsichtlich der Dichtheitsprüfungen 
wird auf den Anhang 5 der VAwS hingewiesen.
Die einschlägigen Regeln der Technik, insbeson-
dere DIN 1045, sind zu beachten.
Der Beginn der Bauarbeiten ist beim Landratsamt 
Starnberg, Fachbereich 41, und dem Wasserver-
sorgungs unternehmen 14 Tage vorher anzuzeigen.

5. Besondere Nutzungen sind folgende land-

wirtschaftliche, forstwirtschaftliche und 

gärtnerische Nutzungen (zu Nr. 6.12):

 - Weinbau
 - Hopfenanbau
 - Tabakanbau
 - Obstanbau, ausgenommen Streuobst
 - Gemüseanbau
 - Zierpfl anzenanbau
 - Baumschulen und forstliche Pfl anzgärten
Das Verbot bezieht sich nur auf die Neuanlage 
derartiger Nutzungen, nicht auf die Verlegung 
im Rahmen des ertragsbedingt erforderlichen 
Flächenwechsels bei gleichbleibender Größe 
der Anbaufl äche.

6. Rodung, Kahlschlag und in der Wirkung 

gleichkommende Maßnahmen (zu Nr. 6.13)

Ein Kahlschlag liegt vor, wenn auf einer Wald-
fl äche alle aufstockenden Bäume in einem 
oder in wenigen kurz aufeinander folgenden 
Eingriffen entnommen werden, ohne dass be-
reits eine ausreichende übernehmbare Ver jün-
gung vorhanden ist und daher durch die 
Hiebmaßnahme auf der Fläche Freiland bedin-
gun gen (Klima) entstehen.
Eine dem Kahlschlag gleichkommende Maß-
nahme ist eine Lichthauung, bei der nur noch 
vereinzelt Bäume stehen bleiben und dadurch 
auf der Fläche ebenfalls Freifl ächenbe dingun-
gen entstehen.

Ein Kahlschlag kann auch entstehen, wenn 
zwei oder mehrere benachbarte Waldbesitzer 
Hiebe durchführen, die in der Summe zu den 
o.g. Freifl ächenbedingungen führen.
Dagegen sind Hiebmaßnahmen eines oder 
mehrerer Waldbesitzer auf räumlich getrennten 
Teilfl ächen zulässig, wenn sie die Flächenober-
grenzen dieser Verordnung lediglich in der 
Sum me überschreiten.
Unter Kalamitäten sind Schäden durch Wind-
wurf, Schneebruch oder durch Schädlingsbefall 
zu verstehen, deren Beseitigung nur durch die 
Entnahme aller geschädigten Bäume und daher 
u.U. nur durch Kahlschlag möglich ist.

Landratsamt Starnberg – Karl Roth, Landrat

Bekanntmachungen der Stadt Starnberg

◆ Öffentliche Ausschreibung nach VOB/A;

Demontage / Abbruch / Freimachen im Wasser-

park Starnberg

a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle)
Name Stadt Starnberg - Bauamt -
Straße Vogelanger 2
PLZ, Ort 82319 Starnberg
Telefon 08151/772-191
Fax  08151/772-391
E-Mail kathrin.sturm@starnberg.de
Internet www.staatsanzeiger-eservices.de

b) Vergabeverfahren
Öffentliche Ausschreibung, VOB/A

 Vergabenummer
5700.9400-394

c) Angaben zum elektronischen Vergabe ver-
fahren und zur Ver- und Entschlüsselung der 
Unterlagen 

 nicht zugelassen

d) Art des Auftrags
Ausführung von Bauleistungen

e) Ort der Ausführung
Strandbadstraße 17 in 82319 Starnberg

f) Art und Umfang der Leistung
Demontage / Abbruch / Freimachen (Rückbau 
auf Rohbau) von/durch:

1300qm abgehängte Decken, 1000qm 
Mauerwerkswände, 230qm Fliesenbeläge,
150qm Wandverkleidungen innen/außen, 
150qm Konstruktionen Metall-/Glas bzw. mit 
Paneelausfachungen, diverse massive Einbau-
ten wie Treppen, Sockel etc., 1800qm Boden-
aufbauten, Gastroeinrichtung mit Küche und 
5 Kleinkälteanlagen, 1 Großrutsche, 5 Filter/
Filter behälter mit 180m Badewasserleitungen, 
5 Lüftungsgeräte, 5 Dachventilatoren mit 
2500qm Lüftungsleitungen gedämmt, 4200m 
Heizungs- und Sanitärleitungen, 1500m KG-
Rohre, 460 Leuchten, (90% nur Entsorgung),
50000m Kabel/Leitungen, 2600m Installations-
rohre/Kabelträger, 30 Schaltschränke/Unter-
verteilungen / Steueranlagen, 2 Speiseaufzüge, 
600 Installationsgeräte

g) Erbringen von Planungsleistungen
nein

h) Aufteilung in Lose
nein

i) Ausführungsfristen
 Fertigstellung der Leistungen bis:

26.02.2016

Beginn der Ausführung:
11.01.2016

j) Nebenangebote
nicht zugelassen

 
k) Anforderung der Vergabeunterlagen 
 siehe Punkt a) Stadt Starnberg - Vergabestelle

l) Kosten für die Übersendung der 
Vergabeunterlagen in Papierform

 Für das Herunterladen der Vergabeunterlagen 
von einer elektronischen Vergabeplattform 
wird kein Entgelt erhoben.

Für die Übersendung der Vergabeunterlagen in 
Papierform gilt:

Höhe des Entgeltes 50,00 €
Zahlungsweise Banküberweisung oder   
 Verrechnungsscheck
Empfänger Stadt Starnberg
IBAN DE37 7025 0150 0430 0520 84
BIC-Code BYLADEM1KMS,    
 Kreissparkasse München-  
 Starnberg-Ebersberg
Verwendungszweck 5700.9400-394 Demontagen

Fehlt der Verwendungszweck auf Ihrer 
Überweisung, so ist die Zahlung nicht zuorden-
bar und Sie erhalten keine Unterlagen.
Die Vergabeunterlagen können nur versendet 
werden, wenn
 - auf der Überweisung der Verwendungs-

zweck angegeben wurde,
 - gleichzeitig mit der Überweisung die Ver-

gabeunterlagen per Brief oder E-Mail (unter 
Angabe Ihrer voll ständigen Firmenadresse) 
bei der in Abschnitt k) genannten Stelle an-
gefordert wurden,

 - das Entgelt auf dem Konto des Empfängers 
eingegangen ist.

Das eingezahlte Entgelt wird nicht erstattet.

o) Anschrift, an die die Angebote zu richten 
sind
Stadt Starnberg - Vergabestelle -
Vogelanger 2
82319 Starnberg

p) Sprache, in der die Angebote abgefasst 
sein müssen 

 Deutsch

q) Angebotseröffnung am 17.11.2015 um
11:00 Uhr
Ort: Rathaus Stadt Starnberg - Zimmer 316 - 
Vogelanger 2, 82319 Starnberg

Personen, die bei der Eröffnung anwesend 
sein dürfen 
Bieter und deren Bevollmächtigte

r) geforderte Sicherheiten
  siehe Vergabeunterlagen

s) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungs-
bedingungen und/oder Hinweise auf die 
maßgeblichen

 Vorschriften, in denen sie enthalten sind: 
 Zahlungsbedingungen gemäß VOB/B

t) Rechtsform der Bietergemeinschaften
 gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmäch-

tigtem Vertreter

u) Nachweise zur Eignung
Der Bieter hat mit seinem Angebot zum Nach-
weis seiner Fachkunde, Leistungsfähigkeit und 
Zuverläs sigkeit eine direkt abrufbare Eintragung 
in die allgemein zugängliche Liste des Vereins 
für Präqualifi kati on von Bauunternehmen e.V. 
(Präqualifi kationsverzeichnis) nachzuweisen.
Der Nachweis der Eignung kann auch durch 
Eigenerklärungen gem. Formblatt Eigener-
klärungen zur Eignung -124 erbracht werden
Hinweis: Soweit zuständige Stellen Eigener-
klärungen bestätigen, sind von Bietern, deren 
Angebote in die engere Wahl kommen, die ent-
sprechenden Bescheinigungen vorzulegen.
Das Formblatt Eigenerklärungen zur Eignung 
-124 ist erhältlich
unter http://www.stmi.bayern.de und liegt den 
Vergabeunterlagen bei. 
Darüber hinaus hat der Bieter zum Nachweis 
seiner Fachkunde folgende Angaben gemäß
§ 6 Abs. 3 Nr. 3 VOB/A zu machen:
siehe Vergabeunterlagen

v) Ablauf der Zuschlags- und Bindefrist: 
 23.12.2015

w) Nachprüfung behaupteter Verstöße 
 Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A): Regierung 

von Oberbayern, Vergabekammer Südbayern, 
Maximilianstraße 39, 80538 München

Starnberg, 27.10.2015

Stadt Starnberg – Eva John, 1. Bürgermeisterin

◆ Bebauungsplan Nr. 8118, 20. Änderung für das 

Gewerbegebiet nördlich der Bundesstraße B2 

für das Grundstück Fl.Nr. 794/6, Gemar kung 

Starnberg, als vorhabenbezogener Be bau ungs-

plan der Innenentwicklung im beschleunigten 

Verfahren nach § 13 a BauGB i. V. m. § 13 BauGB;

Ortsübliche Bekanntmachung des 

Satzungsbeschlusses

Der Bauausschuss hat am 24.09.2015 den Be bau-
ungsplan in der Fassung 17.03.2015 als Satzung 
beschlossen, was hiermit ortsüblich bekannt ge-
macht wird.

Der Bebauungsplan mit Begründung wird während 
der allgemeinen Sprechzeiten im

Rathaus Starnberg, Vogelanger 2, Zimmer 311,

zu jedermanns Einsicht bereitgehalten; über den 
Inhalt wird auf Verlangen Auskunft gegeben.
Im Bebauungsplan etwa genannte DIN-Normen 
können gleichfalls eingesehen werden.

Der Bebauungsplan tritt mit dieser Bekannt ma-
chung in Kraft.

Hinweise:

Gemäß § 215 Abs. 1 des Baugesetzbuches wer-
den eine beachtliche Verletzung von Verfahrens- 
und Formvorschriften, eine beachtliche Verletzung 
der Vorschriften über das Verhältnis des Bebau-
ungsplans und des Flächennutzungsplans sowie 
beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs 
beim Zustandekom men eines Bebauungsplanes 
unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb von 1 Jahr 
seit Bekanntmachung des Bebauungsplanes 
schrift lich gegenüber der Stadt Starnberg unter 
Darlegung des die Verletzung begrün denden 
Sachverhaltes geltend gemacht worden sind.

Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Sätze 1
und 2 sowie des Abs. 4 des Baugesetzbuches 
über die Gel tendmachung von Entschädigungs an-
sprüchen durch Antrag an die Stadt Starnberg so-
wie auf das mögli che Erlöschen dieser Entschädi-
gungs ansprüche, wenn der Antrag nicht innerhalb 
der Frist von 3 Jahren gestellt wird, wird hinge-
wiesen.

Starnberg, 26.10.2015

Stadt Starnberg – Eva John, 1. Bürgermeisterin

◆ Bebauungsplan Nr. 8023, 5. Änderung für 

das Gebiet südöstl. der Prinz-Karl-Straße 

u. südl. der Straße „Am Fuchsengraben“, 

betr. die Fl.Nrn. 94/3, 94/7, 94/8, 94/9, 94/10, 

94/11, 94/14, 95/4, 95/5, 95/6, 95/7 u. 112/2, 

Gem. Söcking sowie Fl.Nrn. 615/8, 619/2 u. 

619/5, Gem. Starnberg, als Bebauungsplan 

der Innenentwicklung im beschleunigten 

Verfahren gemäß § 13 a des Baugesetzbuches; 

Verkürzte und eingeschränkte erneute öffent-

liche Auslegung

Der Bebauungsplan-Entwurf i. d. F. vom 
28.10.2015 mit Begründung liegt gemäß § 4 a 
Abs. 3 des Baugesetzbuches in der Zeit

vom   12.11.2015  bis  27.11.2015

bei der Stadt Starnberg -Stadtbauamt-, 

Vogelanger 2, 82319 Starnberg, Zimmer 306,

während der allgemeinen Dienststunden montags 
bis freitags von 08.00 bis 12.00 Uhr und donners-
tags von 15.00 bis 18.00 Uhr zu jedermanns Ein-
sicht öffentlich aus. 
In Ausnahmefällen kann der Bebauungsplan nach 
Terminvereinbarung auch außerhalb dieser Dienst-
stunden eingesehen werden.

Der Bebauungsplan-Entwurf lag bereits öffentlich 
aus. Nachdem aufgrund der dabei eingegangenen 
Stellungnahmen Änderungen beschlossen wur-
den, liegt der überarbeitete Bebauungsplan-Ent-
wurf nun wiederum aus. 

Während der verkürzten Auslegungsfrist können 
erneut Stellungnahmen abgegeben werden, dies 
jedoch nur zu folgenden geänderten oder ergänz-
ten und im Bebauungsplan-Entwurf farblich her-
vorgehobenen Teilen:

Fortsetzung nächste Seite >>>
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44. Ausgabe vom 4. November 2015 

Amtsblatt für den Landkreis Starnberg

Planzeichnung

 - maximal zulässige Grund- und Geschossfl äche 
auf dem Grundstück Fl. Nr. 94/9

 - maximal zulässige GRG (Grundfl äche gemäß
§ 19 Abs. 4 BauNVO) auf allen Grundstücken

Festsetzungen

 - Planzeichen 1.1.2: Abgrenzung der Art der Nut-
zung

 - Text 3.9.3 bis 3.9.5: Zulässigkeit von Dach auf -
bau ten, Solarenergieanlagen und Sonnen kollek-
toren

 - Text 3.8.1: Fassadengestaltung
 - Text 3.10.1: Bestimmung der zulässigen Laub-

baum arten
 - Entfall der Festsetzung zu Freileitungen (vormals 

Text 3.13)

Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen 
können bei der Beschlussfassung über den Bebau-
ungsplan unberücksichtigt bleiben. 

Ein Antrag nach § 47 der Verwaltungsgerichts ord-
nung ist unzulässig, wenn mit ihm nur Einwen dun-
gen geltend gemacht werden, die vom Antrag stel-
ler im Rahmen der Auslegung nicht oder verspätet 
geltend gemacht wurden, aber hätten geltend ge-
macht werden können.

Die Bebauungsplanaufstellung erfolgt im be-
schleunigten Verfahren, weshalb die Durchführung 
einer Umweltprüfung nicht erforderlich ist.

Starnberg, 29.10.2015

Stadt Starnberg – Eva John, 1. Bürgermeisterin

◆ Bebauungsplan Nr. 8135, 2. Änderung - 

Schloßberg Nord mit Grünordnungsplan f. d. 

Gebiet zw. Mühlbergstraße, westl. Ufer des 

Georgenbachs, Verbindungsweg Hanfelder 

Straße/Tutzinger-Hof-Platz u. Nordseite der 

Schloß bergstraße, betr. die Fl.Nrn. 295 u. 297 

(Schloßbergstr. 22 u. 24), Gemarkung Starnberg, 

im vereinfachten Verfahren gemäß § 13 des Bau-

gesetzbuches;

Fassung des Änderungsbeschlusses;

Beteiligung der Öffentlichkeit an der 

Bauleitplanung

Der Bauausschuss hat in seiner Sitzung am 
22.10.2015 die Änderung des Bebauungsplans mit 
dem Ziel beschlossen, die zulässige Wandhöhe 
auf den betreffenden Grundstücken geringfügig 
anzuheben und einen Stand- oder Zwerchgiebel 
mit einer Breite von maximal 5,50 m planungs-
rechtlich zu sichern. Dies wird hiermit ortsüblich 
bekannt gemacht (§ 2 Abs. 1 des Baugesetz-
buches). Der Geltungsbereich ist aus dem unten-
stehenden Lageplan ersichtlich.

Der in gleicher Sitzung gebilligte Bebauungsplan-
Entwurf mit Fassungsdatum vom 21.10.2015 liegt 
nun gemäß § 3 Abs. 2 des Baugesetzbuches in 
der Zeit

vom  12.11.2015  bis  15.12.2015

bei der Stadt Starnberg  -Stadtbauamt-, 

Vogelanger 2, Zimmer 306,

während der allgemeinen Dienststunden montags 
bis freitags von 08.00 bis 12.00 Uhr und donners-
tags von 15.00 bis 18.00 Uhr zu jedermanns Ein-
sicht öffentlich aus. 

In Ausnahmefällen kann der Bebauungsplan nach 
Terminvereinbarung auch außerhalb dieser Dienst-
stunden eingesehen werden.

Während der Auslegungsfrist können Stellung nah-
men abgegeben werden.

Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen 
können bei der Beschlussfassung über den Be-
bauungsplan unberücksichtigt bleiben. 

Ein Antrag nach § 47 der Verwaltungsgerichts-
ordnung ist unzulässig, wenn mit ihm nur Ein-
wendungen geltend gemacht werden, die vom 
Antragsteller im Rahmen der Auslegung nicht oder 
verspätet geltend gemacht wurden, aber hätten 
geltend gemacht werden können.

Die Bebauungsplanaufstellung erfolgt im verein-
fachten Verfahren, weshalb die Durchführung ei-
ner Umweltprüfung nicht erforderlich ist.

Starnberg, 29.10.2015

Stadt Starnberg – Eva John, 1. Bürgermeisterin

Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Sätze 1 und 2 
sowie des Abs. 4 des Baugesetzbuches über die 
Gel tendmachung von Entschädigungs ansprü chen 
durch Antrag an die Stadt Starnberg sowie auf das 
mögli che Erlöschen dieser Entschädi gungs an sprü-
che, wenn der Antrag nicht innerhalb der Frist von 
3 Jahren gestellt wird, wird hingewiesen.

Starnberg, 29.10.2015

Stadt Starnberg – Eva John, 1. Bürgermeisterin

◆ 47. Änderung des Flächennutzungsplans für 

die Grundstücke des städtischen Hallen- und 

Freibades an der Strandbadstraße, Gemarkung 

Starnberg;

Ortsübliche Bekanntmachung der Genehmigung

Das Landratsamt Starnberg hat mit Schreiben vom 
22.10.2015, Aktenzeichen: 400V-81-1-5l, die vom 
Stadtrat am 28.09.2015 festgestellte 47. Änderung 
des Flächennutzungsplans genehmigt, was hiermit 
ortsüblich bekannt gemacht wird.

Die Flächennutzungsplanänderung mit Be grün-
dung und die zusammenfassende Erklärung wer-
den während der allgemeinen Sprechzeiten im

Rathaus Starnberg, Vogelanger 2, Zimmer 311,

zu jedermanns Einsicht bereitgehalten; über den 
Inhalt wird auf Verlangen Auskunft gegeben.

Die 47. Änderung des Flächennutzungsplanes wird 
mit dieser Bekanntmachung wirksam.

Hinweise:

Gemäß § 215 Abs. 1 des Baugesetzbuches wer-
den eine beachtliche Verletzung von Verfahrens- 
und Formvorschriften sowie beachtliche Mängel 
des Abwägungsvorgangs beim Zustandekommen 
eines Flächennutzungsplans unbeachtlich, wenn 
sie nicht innerhalb von 1 Jahr seit Bekannt ma-
chung der Flächennutzungsplanänderung schrift-
lich gegenüber der Stadt Starnberg unter Dar-
legung des die Verletzung begründenden Sach-
verhaltes geltend gemacht worden sind.

Starnberg, 29.10.2015

Stadt Starnberg – Eva John, 1. Bürgermeisterin

Planungsumgriff der Änderung des Bebauungsplans Nr. 8135

◆ Bebauungsplan Nr. 8189 für die Grundstücke 

des städtischen Hallen- und Freibades an der 

Strandbadstraße, Gemarkung Starnberg;

Ortsübliche Bekanntmachung des Satzungs-

beschlusses

Der Bauausschuss hat am 23.07.2015 den 
Bebauungsplan in der Fassung vom 10.06.2015 
als Satzung beschlossen, was hiermit ortsüblich 
bekannt gemacht wird.

Der Bebauungsplan mit Begründung sowie der zu-
sammenfassenden Erklärung über die Art und 
Wei se, wie die Umweltbelange und die Ergebnis-
se der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung in 
dem Bebau ungsplan berücksichtigt wurden sowie 
aus welchen Gründen der Bebauungsplan nach 
Abwägung mit den geprüften, in Betracht kom-
menden anderweitigen Planungsmöglichkeiten ge-
wählt wurde, wird während der allgemeinen 
Sprech zeiten im

Rathaus Starnberg, Vogelanger 2, Zimmer 311,

zu jedermanns Einsicht bereitgehalten; über den 
Inhalt wird auf Verlangen Auskunft gegeben.
Im Bebauungsplan etwa genannte DIN-Normen 
können gleichfalls eingesehen werden.

Der Bebauungsplan tritt mit dieser 
Bekanntmachung in Kraft.

Hinweise:

Gemäß § 215 Abs. 1 des Baugesetzbuches wer-
den eine beachtliche Verletzung von Verfahrens- 
und Formvorschriften, eine beachtliche Verletzung 
der Vorschriften über das Verhältnis des Bebau-
ungsplans und des Flächennutzungsplans sowie 
beachtliche Mängel des Abwägungs vor gangs 
beim Zustandekom men eines Bebau ungs planes 
unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb von 1 Jahr 
seit Bekanntmachung des Bebauungs planes 
schriftlich gegenüber der Stadt Starnberg unter 
Darlegung des die Verletzung begründenden 
Sachverhaltes geltend gemacht worden sind.

Kurzzeitpfl ege

Das Landratsamt Starnberg – Fach bereich 
Sozialwesen – bietet Informations material 
über Kurzzeitpfl ege einrichtungen an. 
Telefon  08151 148 - 238
www.lk-starnberg.de / kurzzeitpfl ege
Landratsamt Starnberg

Strandbadstraße 2 • 82319 Starnberg

Buslinien
947 und 949

Die Buslinien 947 und 949 ermöglichen 
es Arbeitnehmern, Kunden und Gästen die 
Gewerbegebiete Gilching Süd, Oberpfaffenhofen 
sowie Technologie Park bequem mit den 
öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. 
Die Linie 947 ist mit den S-Bahnhaltestellen 
Neugilching und Weßling, die Linie 949 mit 
Gauting, Gilching-Argelsried und Neugilching 
verbunden. Nutzen Sie dieses attraktive Angebot!

Telefon  08151 148 - 277
www.lk-starnberg.de / verkehrsmittel

Landratsamt Starnberg
Strandbadstraße 2 • 82319 Starnberg

Beratungsstelle für 
Schwangerschaftsfragen

Das Landratsamt Starnberg - Fachbereich 
Gesundheitswesen - bietet an: 
• Schwangerschaftskonfl iktberatung nach § 219 StGB 
• Allgemeine Beratung in Schwangerschaftsfragen 
• Beratung über fi nanzielle Hilfen

Alle Mitarbeiter unterliegen der Schweigepfl icht.

Termine: Telefon  08151 148 - 920 oder 148 - 900
www.lk-starnberg.de /
schwangerschaftsberatung
Landratsamt Starnberg – Gesundheitswesen
Dampfschiffstraße 2 a • 82319 Starnberg
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